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Vorwort 

Obschon nicht behauptet werden darf,  daß „Professor"  sich sprachlich von 
dem Bekenntnis zu Wahrheit und Einsicht ableite, ist Hochschullehrern der Mut 
vor (Halb-)Götterthronen und Scheinautoritäten nicht unbedingt gegeben. Um 
so erfreulicher  sind engagierte, in der Sache bohrende, aber im Persönlichen 
Contenance verbreitende Hochschullehrer. Mit Theodor Siegel ehren die Ver-
fasser der Beiträge zu dieser Festschrift  eine herausragende Persönlichkeit in-
nerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft anläßlich der 65. Wiederkehr sei-
nes Geburtstages. 

Theodor Siegel wurde am 21.09.1940 in Gelsenkirchen geboren und nach 
seiner Ausbildung an der Technischen Universität Berlin auf eine C 3-Professur 
in Hannover berufen. Danach übernahm er C 4-Professuren  für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung,  an der Universität-Gesamthoch-
schule Essen sowie an der Technischen Universität Berlin und lehrt seit 1994 an 
der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Von dem breiten Forschungsinteresse des Jubilars zeugt die Richtungsvielfalt 
der Beiträge in dieser Festschrift.  Zahlenmäßig dominieren Arbeiten aus Siegels 
eigenem Fach, der Betriebswirtschaftslehre,  in Sonderheit aus den Bereichen 
Rechnungslegung und Besteuerung; aber auch Juristen, die sich mit Fragen des 
Bilanz- und Steuerrechts beschäftigen, erweisen dem Jubilar ihre Reverenz, da 
er stets die Zusammenarbeit mit der Rechtswissenschaft suchte und dabei auch 
die Auseinandersetzung mit seiner Meinung nach verfehlten Auffassungen  nicht 
scheute. 

Siegels Forschungen zu Fragen der Rechnungslegung und der Besteuerung 
bilden nur einen Schwerpunkt in seinem wissenschaftlichen Werdegang. Auf 
dem Gebiet der Produktionswirtschaft  klärte Siegels Monographie zur Maschi-
nenbelegung ein seinerzeit behauptetes Dilemma der Ablaufplanung. Arbeiten 
zur Kritik des Bernoulli-Prinzips und zur Entscheidungsrelevanz fixer Kosten 
unter Ungewißheit rundeten Siegels Interesse an Planungsfragen ab und sicher-
ten ihm den Widerspruch nicht nur des Mitherausgebers Schneider. 

Für den Bereich von Investition und Finanzierung deckte Siegel in einem frü-
hen Beitrag zum Kalkulationszinsfuß in der Unternehmensbewertung eine inve-
stitionstheoretische Unterlassungssünde im bis dahin erschienenen Schrifttum 
auf, nämlich daß bei den literaturüblichen Annahmen zur Unternehmensbewer-
tung die Wiederanlageverzinsung in der Rechnung fehle. Besonders innovativ 
sind der 1976 in Schmalenbachs Zeitschrift  für betriebswirtschaftliche For-
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schung erschienene Aufsatz „Substanzerhaltungsdiskussion und optimale Unter-
nehmensfinanzierung" und seine Untersuchung über die Abfindung ausschei-
dender Gesellschafter (1986). 

Siegel begann Forschungen zu Steuerbilanzpolitik und Steuerplanung schon 
als Student, als er die für die Steuerbarwertminimierung erforderliche  Rechen-
technik herausarbeitete. Eine Reihe von Einzelfragen ist durch ihn vertieft  wor-
den, von der Widerlegung einer Auffassung  über Rückstellungen beim Umwelt-
schutz oder für drohende Verluste bei Liefergeschäften  über kritische Beiträge 
zu den steuerrechtlichen Herstellungskosten bis zur Frage, wann eigenkapital-
ersetzende fremde Mittel vorliegen (in der Diskussion um Entwürfe zu einem 
§ 8a KStG) oder in welche Metamorphosen das Realisationsprinzip in einer sich 
interdisziplinär nennenden Bilanzrechtsforschung abgleitet. Eine umfassende 
Abrundung fand dieser Schwerpunkt in seinem Buch zu Steuerwirkungen und 
Steuerpolitik in der Unternehmung. 

Siegels wissenschaftspolitisches Engagement zeigt sich u.a. in der Tätigkeit 
im Vorstand des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft  e.V., in 
der Leitung der Kommission „Rechnungswesen" dieses Verbands und hierbei 
besonders in seinem bis heute anhaltenden Einsatz für Qualitätssicherung bei 
der Neugestaltung des Wirtschaftsprüferexamens.  Sein Ansehen in der Betriebs-
wirtschaftlichen Steuerlehre wird dadurch dokumentiert, daß er, ohne Steuerleh-
re hauptamtlich zu lesen, zum Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Kommissi-
on „Betriebswirtschaftliche  Steuerlehre" im Verband der Hochschullehrer für 
Betriebswirtschaft  e.V. gewählt wurde und seine Kollegen bis in die jüngste 
Zeit durch Erstentwürfe  zu gemeinsamen Stellungnahmen über Steuerreform-
probleme animiert, motiviert bis antreibt. So war der von ihm initiierte Aufruf 
zur Rettung des AnrechnungsVerfahrens,  der von 78 Hochschullehrern getragen 
wurde, zwar politisch nicht erfolgreich,  wohl aber ein Beleg für gesellschaftlich 
verpflichtete Wissenschaft. Daß der Aufruf  politischen Wirbel auslöste, kam 
unerwartet: Nicht etwa eine Bestellung der CDU, wie es aus der SPD-Bundes-
tagsfraktion behauptet wurde, inspirierte Siegel zu dem Aufruf,  sondern der er-
ste Akt der „Götterdämmerung" in Chemnitz. Die Tarnhelm-Täuschung schlug 
wohl die gedankliche Brücke zu der regierungsamtlich angeblich fehlenden Eu-
ropatauglichkeit des Anrechnungsverfahrens. 

Theodor Siegel hat sich immer wieder gesellschaftspolitisch engagiert. Teil-
weise arbeitete er anonym, etwa in der „Arbeitsgruppe Normierung der Rech-
nungslegung", die sich mehrfach kritisch zu Entwürfen des Deutschen Standar-
disierungsrates zu Wort gemeldet hat. Aber auch außerhalb seiner wissenschaft-
lichen Disziplin hat er sich immer wieder als homo politicus im besten Sinne 
betätigt; erwähnt sei hier nur, daß er zusammen mit seiner Frau Ursula wesent-
lich zum Aufbau einer Waldorf-Schule beigetragen hat. 

Nur böse Zungen behaupten, Theodor Siegels Präsenz in zahlreichen Tagun-
gen und dabei oft als Vortragender komme dadurch zustande, daß er keine be-
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merkenswerte Opernaufführung  oder Kunstausstellung auslassen wolle und da-
her - in Abstimmung mit den Veranstaltungsterminen - so reisefreudig  sei. Mit 
dem gleichen Feuer, mit dem er sich wissenschaftlichen Themen widmet, moti-
viert er auch Kollegen und wissenschaftlichen Nachwuchs für die schönen Kün-
ste. Woher er die Zeit für all das nimmt und dabei wissenschaftlich so fruchtbar 
ist, wird wohl sein Geheimnis bleiben. 

Nicht zuletzt sind seine Initiativen zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses zu würdigen: Insbesondere ist ihm ein interuniversitäres Dokto-
randen- und Habilitandenseminar zu verdanken, in dem er gemeinsam mit Kol-
legen anderer Universitäten (u.a. Mitherausgeber Rückle) eine Diskussionsplatt-
form errichtete, die vielen Nachwuchswissenschaftlern große Hilfe gebracht hat. 
Eine Diskussionsplattform ganz anderer Art hat Siegel durch das an der Techni-
schen Universität begründete und später an der Humboldt-Universität fortge-
führte „Forum Rechnungswesen und Steuern" geschaffen.  In bisher über 150 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen wurde der unmittelbare Dialog zwi-
schen Wissenschaft und Praxis im Berliner Raum gefördert.  Als Referenten 
konnte und kann Theodor Siegel regelmäßig Professorenkollegen  aus dem In-
und Ausland, BFH-Richter, Praktiker aus den Unternehmungen, der Wirt-
schaftsprüfung  und Steuerberatung und der Finanzverwaltung gewinnen. 

Theodor Siegel sucht die Diskussion und erweist sich darin als Schärfen ab-
bauender, aber dennoch seine Position durch variantenreiche Argumentation 
hartnäckig verteidigender Partner. Die Qualität seines Arbeitsstils, Mut zur Aus-
einandersetzung, gestützt auf kreative Einfälle, und die Breite seiner bisherigen 
Forschungen lassen noch viel in Zukunft erwarten. 

Die Autoren dieser Festschrift  sind ihm für die häufige Gelegenheit zu wis-
senschaftlicher Auseinandersetzung und die außerordentliche Liebenswürdig-
keit verbunden, mit der er sich stets um seine Gäste gekümmert hat. Sie hoffen, 
daß die von ihnen vorgelegten Beiträge anläßlich der 65. Wiederkehr seines Ge-
burtstages Theodor Siegel zu fruchtbaren  Auseinandersetzungen anspornen. Die 
Herausgeber danken herzlich Frau Dr. Helga Kampmann für ihren unermüd-
lichen Arbeitseinsatz und dem „Verein zur Förderung des Bilanz- und Steuer-
rechts sowie der Wirtschaftsprüfung  in Berlin und Brandenburg e.V." für eine 
finanzielle Unterstützung. Dem Verlag Duncker & Humblot gilt Dank für die 
angenehme Zusammenarbeit. 

Im Frühjahr 2005 Dieter  Schneider , Dieter  Rückle , 
Hans-Ulrich  Küpper , Franz  W.  Wagner 
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UR Umsatzsteuer-Rundschau [Zeitschrift] 



Abkürzungsverzeichnis 

Urt. Urteil 

US / U.S. United States 

USA United States of America 

US-GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 

USt Umsatzsteuer 

UStG Umsatzsteuergesetz 

usw. und so weiter 

u.U. unter Umständen 

V. vom / von 

VAG Versicherungsaufsichtsgesetz 

VCS Value Chain Scoreboard 

Vfg. Verfügung 

vgl. vergleiche 

v.H. vom Hundert 

VO Verordnung 

Vol. Volume 

vs. versus 

VWL Volkswirtschaftslehre 

WACC Weighted Average Cost of Capital 

WertV Wertermittlungsverordnung 

WiPrAnrV Wirtschaftsprüfungsexamensanrechnungsverordnung 

WiPrAusbV Wirtschaftsprüferausbildungsverordnung 

WiPrPrüfV Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung 

WP Wirtschaftsprüfer 

WpHG Wertpapierhandelsgesetz 

WPK Wirtschaftsprüferkammer 

WPO Wirtschaftsprüferordnung 

WPRefG Wirtschaftsprüfungsexamens-Reformgesetz 

WRV Weimarer Reichs Verfassung 

z.B. zum Beispiel 

ZGE zahlungsmittelgenerierende Einheit 

Ziff. Ziffer 

ZIP Zeitschrift  für Wirtschaftsrecht 

z.T. zum Teil 





Unternehmensrechnung und Ethik 

Von  Hans-Ulrich  Küpper 

I. Ethik und Betriebswirtschaftslehre 

Die Beziehungen zur Ethik gehören nicht zu den zentralen Themen betriebs-
wirtschaftlicher  Forschung und Lehre. Als Grundposition wird in der Betriebs-
wirtschaftslehre  häufig ein Konzept der Wertfreiheit  wissenschaftlicher Aussa-
gen1 vertreten, obwohl die Diskussion von Normen  und Empfehlungen  im Fach 
eine wichtige Rolle spielt. Theodor Siegel gehört zu den Betriebswirten, die 
sich der Auseinandersetzung um normative Fragen des Faches offen  gestellt ha-
ben. Für ihn bildet die Diskussion insbesondere um Prinzipien und Regeln der 
Bilanzierung und Besteuerung einen wesentlichen Teil seiner wissenschaftli-
chen Arbeit. Dabei sucht er die Bezüge zur Ethik2, greift  gesellschaftlich „hei-
ße" Themen wie das Ehegattensplitting3 auf und macht deutlich, wo seine wis-
senschaftliche Argumentation auf grundlegenden Wertungen basiert. Aus seinen 
zentralen Forschungs- und Lehrgebieten der betriebswirtschaftlichen  Steuerleh-
re sowie der Wirtschaftsprüfung  heraus spielt das Verhältnis zwischen Unter-
nehmensrechnung und Ethik für ihn eine wesentliche Rolle. 

Die Unternehmensrechnung umfaßt Rechnungssysteme zur Ermittlung wich-
tiger Wertgrößen der Unternehmung4. Insofern ist sie „nur" ein Meßinstrument 5. 
Ihre Gestaltung erscheint daher auf den ersten Blick weniger ,ethisch relevant4 

als die unmittelbar personal-  und produktbezogenen  Entscheidungen  einer Un-
ternehmung. Jedoch liefert  sie Daten, über die man die in einer Unternehmung 
umgesetzten Entscheidungen beurteilen und fehlerhafte  Handlungen aufdecken 
kann. Rechtswidrige und moralisch verwerfliche  Handlungen versuchen Ent-

1 Vgl. hierzu Weber  (1968a), S. 146 ff.;  Weber  (1968b), S. 489 ff.;  Küpper  (1974), 
S. 53 ff. 

2 Vgl. Siegel  (1999). 
3 Vgl. z.B. Siegel  (2001). 
4 Zur Kennzeichnung der Unternehmensrechnung vgl. Schneider  (1997), S. 27 ff.; 

Küpper  (2001a), S. 110 ff.;  Busse von Cölbe  (1990), S. 403; Coenenberg  (2003b), S. 3. 
5 Vgl. Schneider  (1994), S. 28 ff.;  Schneider  (1997), S. 7 und S. 107 ff. 
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scheidungsträger daher häufig durch eine Manipulation dieses Meßinstruments 
zu verbergen. 

In den vergangenen Jahren hat eine Reihe von Bilanzskandalen  großes Auf-
sehen erregt6. Am bekanntesten wurde der Fall von Enron, das „mit Umsatzauf-
blähungen, fiktiven Gewinnen und gigantischen Schulden, die aus dem Kon-
zernabschluß ausgelagert wurden, für eine massive Täuschung der Anleger"7 

sorgte. Diese Fälle und ihre Häufung nach 2000 hatten eine bedeutende Medi-
enwirkung. Sie verursachten hohe Vermögensschäden bei den Anteilseignern, 
Managern und Prüfern 8 der betroffenen  Unternehmungen. Darüber hinaus 
schlägt sich der Verlust an Vertrauen gegenüber der Rechnungslegung und ihrer 
Prüfung in einer geringeren Investitionsbereitschaft  nieder9. Derartige Bilanz-
fälschungen verstoßen in der Regel nicht nur gegen die Rechtsvorschriften. 
Auch wenn die rechtliche Beurteilung in Grenzfällen manchmal nicht leicht ist, 
stehen sie meist in deutlichem Gegensatz zu den in einer Gesellschaft akzeptier-
ten Werten und Regeln, also deren ,Moral'10, wenn es sich um eine offensicht-
liche individuelle Bereicherung zu Lasten anderer handelt. 

Da unterschiedliche Menschen, Gruppen und Gesellschaften nicht durchweg 
dieselben Wertungen vertreten, kann man in einer wissenschaftlichen Diskus-
sion nicht von einem klar bestimmten Wertesystem ausgehen. Vielmehr ist für 
eine wissenschaftliche Diskussion eine Offenheit  gegenüber unterschiedlichen 
Wertungen notwendig. Als ethisch  relevant  sind Gestaltungen und Wirkungen 
der Unternehmensrechnung anzusehen, durch welche die individuelle Gestal-
tungsmöglichkeit des Lebens von Menschen betroffen  wird. Deshalb ist zu fra-
gen, inwieweit wissenschaftlich fundierte Aussagen Hilfestellungen zur Lösung 
der sich ergebenden Wertkonflikte geben können. 

Den Ausgangspunkt einer solchen Analyse bilden die normativen Kompo-
nenten der Unternehmensrechnung in Abschnitt II. Diese weisen einen Bezug 
zu allgemeineren ,ethischen' Werten auf, wie sie für den einzelnen und die Ge-
sellschaft maßgebend sein können. Die Ausrichtung der Unternehmensrechnung 
an derartigen Werten, Normen und Regeln bedarf  der Begründung. Deshalb 
wird in Abschnitt III. gefragt,  welche Verfahren  aus wissenschaftlicher Sicht für 
eine solche Begründung bereitgestellt werden können. Dabei bleibt im Blick-
feld, daß es nach dem hier vertretenen Wissenschaftsverständnis kein Kriterium 
gibt, nach dem sich normative Urteile als wissenschaftlich richtig oder falsch 

6 Vgl. Ballwieser  (2003), S. 9 ff.;  Ballwieser /  Dobler (2003), S. 449 ff. 
7 Ballwieser  (2003), S. 10. 
8 Ballwieser /  Dobler (2003), S. 450 ff. 
9 Ballwieser /  Dobler (2003), S. 453. 

1 0 Hier werden unter Moral die in einer sozialen Gruppe, insbesondere einer Gesell-
schaft, akzeptierten Normen verstanden. Zu diesem in vielfältigem Sinn gebrauchten Be-
griff  vgl. Pieper  (2000), S. 26; Kluxen  (1999), S. 189. 
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kennzeichnen lassen. Die Aufgabe der Wissenschaft wird vielmehr darin gese-
hen, den Entscheidungsträgern in der Realität Verfahren  und Argumente anzu-
bieten, mit denen sie ihre Wertungen fundierter  begründen können. Schließlich 
werden in Abschnitt IV. ethische Konflikte bei der Gestaltung und Nutzung der 
externen und internen Unternehmensrechnung aufgezeigt, in ihrer Struktur ana-
lysiert und Ansatzpunkte zu ihrer Lösung aufgezeigt. 

I I . Normative Komponenten der Unternehmensrechnung 

1. Prinzipien der Unternehmensrechnung 

Die Gestaltung von Systemen der Unternehmensrechnung richtet sich häufig 
an Prinzipien bzw. Normen aus, denen das betreffende  Rechnungssystem zu 
folgen hat. Ihr deutlichstes Beispiel sind die Prinzipien  der  externen  Rech-
nungslegung.  Durch die Schaffung  einer Rangordnung zwischen den im HGB11 , 
den IAS/IFRS oder den US-GAAP jeweils genannten Prinzipien und die Klä-
rung ihrer Beziehungen wird es einfacher,  strittige Bilanzierungsprobleme zu 
lösen. 

Die Entwicklung  derartiger Prinzipien und deren Ordnung  in Systemen hat 
normativen Charakter. Ihr Bezug zu den vom einzelnen und insbesondere von 
einer Gesellschaft beachteten Werten und Normen zeigt sich vor allem dann, 
wenn über Bilanzskandale die moralische Dimension der Rechnungslegung auf-
scheint. Viel deutlicher ist demgegenüber der ethische Bezug bei den Prinzipien 
der Besteuerung, die indirekt über das Maßgeblichkeitsprinzip auch auf den 
handelsrechtlichen Jahresabschluß zurückwirken. 

Für die interne  Erfolgsrechnung  gibt es ebenfalls eine Reihe von Prinzipi-
en12. Erfassungsprinzipien  betreffen  beispielsweise die Zuverlässigkeit sowie 
Genauigkeit der Messung  von Güterverbräuchen und deren Preisen. Konflikt-
trächtiger sind die Prinzipien der Kostenverteilung.  Die Orientierung am Verur-
sachungs-, Identitäts-, Durchschnitts-, Leistungsentsprechungs- und Tragfähig-
keitsprinzip hat maßgebliche Konsequenzen dafür,  ob man z.B. zu Voll- oder 
Teilkostenrechnung gelangt und ob deren Informationen zu Fehlentscheidungen 
führen können. Über die Festlegung kostenorientierter Entgelte in regulierten 
Bereichen, z.B. bei Telekommunikation, Strom oder Gas, haben solche Kosten-

1 1 Vgl. Moxter  (1986); Baetge /  Kirsch  /  Thiele  (2003), S. 94 f f ;  Ballwieser  (  1999); 
Siegel  ! Schmidt  (  1999). 

1 2 Vgl. hierzu Schweitzer  /  Küpper  (2003), S. 53 ff. 




